
Baurechtskolumne von Marie-Theres Huser vom 16. Januar 2009 
NZZdomizil, Seite 1 
   
Billig bauen kann teuer werden 
 
Selbstverständlich gilt nach wie vor, dass teuer nicht zwingend gut ist und günstig nicht im-
mer qualitativ minderwertig. Trotzdem sollte sich jeder Bauwillige stets vor Augen halten, 
dass es ganz schön teuer werden kann, wenn am falschen Ort gespart wird. Darüber hinaus 
ist bei den heutigen Liegenschaftspreisen auch zu beachten, dass der Qualitätsstandard des 
Gebäudes der Lage und dem Markt entsprechen soll. 
 
Die wichtigsten Grundlagen für Qualität und Preis werden mit der Auswahl des Planers, der 
Unternehmer und der Beschreibung ihrer Leistungen im Vertrag gelegt. Eine solide Planung 
bedingt, dass der Bauherrn seine Bauabsicht (Vorstellungen, Bedürfnisse, Qualitätsansprü-
che, Kosten etc.) klar formuliert und die wesentlichen Projektdaten (Baugrube, Sicherungs-
massnahmen, Statik, Energiekonzept, Bauphysik, Rechte und Lasten des Baugrundstücks, 
Bauvorschriften, usw.) zusammen mit dem Planer sorgfältig erarbeitet und dieser die Vorga-
ben in die Planung umsetzt. Dies wiederum bedeutet Zeitaufwand. 
 
Zielt der Bauherr nur auf das niedrigste Honorarangebot, läuft er Gefahr, zwar einen tiefen 
Preis, jedoch wenig Kompetenz und Leistung zu erhalten. Gemessen an den Gesamtkosten 
sind die Kosten einer seriösen Planung zu einem fairen Preis immer tragbar.  
 
Viele Bauherren haben vom Planen und Bauen falsche Zeitvorstellungen. Sie geben in den 
Verträgen unnötig kurze Fristen und Termine vor und verbinden diese noch mit Konventio-
nalstrafen. Jeder Planer und Unternehmer wird in solchen Fällen, bevor er mit der Arbeit be-
ginnt, erst einmal ein Abwehrdispositiv erstellen. Die Planung und die Ausführung werden zur 
Abmahnungsschlacht bei jeder (vermeintlich kleinen) Projektänderung oder wenn Handwer-
ker die Ausführungspläne erst erhalten, wenn sie mit ihrer Arbeit fast fertig sind. Zeit- und 
Termindruck – aber auch der zum Teil ruinöse Preisdruck – sind Feinde einer guten Koordi-
nation der einzelnen Arbeitsgattungen und lassen die dem Stand der Bautechnik entspre-
chende Verarbeitung moderner Materialien gar nicht zu. Eine vielleicht trivial erscheinende 
Empfehlung ist: “Lassen Sie sich genügend Zeit für Planung und Ausführung!“  
 
Massgeschneiderte Lösungen müssen nicht unbedingt mehr kosten als Standardlösungen. 
Dann nämlich, wenn Anpassungsarbeiten bei Standardlösungen – die oft auch ästhetisch 
nicht zu befriedigen vermögen – die vermeintlichen Einsparungen wie Schnee in der Früh-
lingssonne schmelzen lassen. 
 
Leider wird generell auch ein Mangel an qualifizierten Handwerkern beklagt. Die Folge sind 
schlechte Qualität an den Schnittstellen zwischen den einzelnen Arbeitsgattungen (keiner 
fühlt sich fürs Endprodukt verantwortlich) und Fehler, die von der Bauleitung oft nicht sofort 
entdeckt werden. Nach dem Bezug des Hauses tauchen dann laufend Mängel auf, und es 
beginnen die oft fruchtlosen Diskussionen, wer dafür verantwortlich sei, wer die Mängel zu 
beheben und die Sanierung zu berappen habe. Die Erfahrung zeigt, dass Unternehmer, die 
für ihre Leistung eine faire Vergütung erhalten und mit Wertschätzung behandelt werden, in 
der Regel kulante Gesprächspartner sind und zu raschen und nachhaltigen Lösungen zu-
gunsten der Bauherrschaft Hand bieten. 
 
Rechtlich ist einmal mehr darauf hinzuweisen, dass unliebsame Überraschungen vermieden 
werden können, wenn beim Abschluss eines Planer- oder Werkvertrags und später während 
der Vertragsabwicklung den Parteien immer klar ist, welche Leistung und Qualität zu wel-
chem Preis und bis zu welche Termin auszuführen ist.  
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